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Maßnahmen des Winterdienstes auf Straßen im 
notwendigen Umfang und zur Verkehrssiche­
rung, soweit diese zur Abwehr akuter Gefahren 
erforderlich sind, 

Maßnahmen der Gewässeraufsicht, 

·6. der Betrieb, die Instandsetzung und die ord­
nungsgemäße Unterhaltung von bestehenden 
Energie- , Wasserversorgungs-oder Entsor­
gungsanlagen sowie von bestehenden Einrich­
tungen der Landesverteidigung, der Deutschen 
Bundespost und der Deutschen Bundesbahn, 

7. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der 
Schutzzone notwendigen und von den Natur­
schutzbehörden angeordneten Überwachungs-, 
Schutz- und Pflegemaßnahmen. 

§ 9 

Befreiung 

Von den Verboten nach § 6 kann gemäß Art . 49 
BayNatSchG im Einzelfall Befreiung erteilt wer­
den. 

§ 10 

Z uständigkei ten 

(1) Für die Erteilung der Erlaubnis und der Be­
freiung ist das Landratsamt als untere Natur­
schutzbehörde zuständig, in dessen Bereich das 
Vorhaben ausgeführt werden soll. 

(2) Die Erteilung der Erlaubnis nach § 7 Abs. 1 
Nr.1 für Anlagen von überörtlicher Bedeutung 
(z. B. Freizeitzentren, Großhotels, Fernsehtürme, 
Kraftwerksanlagen), nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c 
für großflächige Maßnahmen (ab 1 Hektar), nach 
§ 7 Abs. 1 Nr. 3 für Seilbahnen und Skilifte, nach § 7 
Abs. 1 Nr.4 für Freileitungen ab 110 Kilovolt, nach 
§ 7 Abs.1 Nr.5 für großflächige Entwässerungen 
sowie die Erteilung der Befreiung nach § 9 für Fälle 
von überörtlicher Bedeutung bedarf der Zustim­
mung der örtlich zuständigen Regierung als höhe-
rer Naturschutzbehörde. . 

(3) Bei Vorhaben der Landesverteidigung und 
des Zivilschutzes entscheidet über die Befreiung 
nach Art. 49 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 5 BayNatSchG 
das Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltfragen als oberste Naturschutzbehörde. 

§11 

Aufgaben des Naturparkträgers 

Der Träger des Naturparks hat insbesondere 

1. eine Planung zu erstellen, die vor allem die Maß­
nahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung 

des Gebiets als naturraumtypische Vorbilds­
landschaft und als Erholungsraum enthält, sie 
durchzuführen und bei Bedarf fortzuschreiben, 

2. Maßnahmen des Naturschutzes, insbesondere 
des Schutzes und der Pflege der Pflanzen- und 
Tierwelt, durchzuführen und zu fördern, 

3. das Naturparkgebiet zu erhalten, zu gestalten 
und zu pflegen, insbesondere die Vielfalt , Eigen­
art und Schönheit des Landschaftsbilds für die 
Allgemeinheit zu bewahren, 

4. die naturnahe und naturver-trägliche Erholung 
im Naturpark zu fördern, 

5. die Bevölkerung über den Schutzzweck und die 
Maßnahmen im Naturpark zu unterrichten. 

§ 12 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 52 Abs. 1 Nr.3 BayNatSchG kann 
mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche 
Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrläs­
sig eine nach § 7 Abs. 1 erlaubnispflichtige Maß­
nahme ohne die erforderliche Erlaubnis vornimmt. 

(2) Nach Art . 52 Abs. 1 Nr.6 BayNatSchG kann 
mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Deutsche 
Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrläs­
sig einer vollziehbaren Nebenbestimmung in Form 
der Auflage zu einer Erlaubnis nach § 7 oder einer 
Befreiung nach § 9 nicht nachkommt. 

(3) Die Einziehung von Gegenständen richtet 
sich nach Art. 53 BayNatSchG. 

§ 13 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1990 in 
Kraft. 

München, den 26. Juli 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen 

Alfred Die k, Staatsminister 
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2210-8-2-1-1-VVK 

Zehnte Verordnung 
zur Änderung der ' 

Vergabeverordnung ZVS 

Vom 31. Juli 1990 

Auf Grund von Art. 16 Abs. 1 Nrn. 1 bis 13 des 
Staatsvertrags liber die Vergabe von Studienplät­
zen vom 14. Juni 1985 (GVBl 1986 S .218, BayRS 
2210- 8- 1- VVK) sowie Art. 11 Abs.2 des Gesetzes 
zur Ausführung des Staatsvertrags über die Ver­
gabe von Studienplätzen vom 19. Februar 1988 
(GVBl S.18, BayRS 2210-8-2- VVK) erläßt das Baye­
rische Staatsministerium für VVissenschaft und 
Kunst folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die zentrale ' Vergabe von 
Studienplätzen und die Durchführung eines Fest­
stellungsverfahrens (Vergabeverordnung ZVS) vom 
31. Juli 1985 (GVBl S . 294, BayRS 221O-8-2-1- 1- VVK) , 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Mai 
1990 (GVBl S. 176), wird wie folgt geändert: 

Nach § 48 wird folgender § 48a eingefügt: 

,,§ 48a 

Nachfrist für Dienstpflichtige 
zum VVintersemester 1990/91 

Bei Bewerbern, deren Dienstpflicht nach Art. 12a 
Abs.1 oder 2 des Grundgesetzes auf Grund nach­
träglicher Verkürzung vor dem 1. November 1990 
endet und die bis zum 15. Juli 1990 noch keinen gül­
tigen Zulassungs antrag für das VVintersemester 
1990/91 bei der Zentralstelle gestellt haben, muß 
der Zulassungsantrag für das VVintersemester 
1990/91 abweichend von § 3 Abs. 1 bis zum 10. August 
1990 bei der Zentralstelle eingegangen sein (Aus­
schlußfrist). " 

§ 2 
Diese Verordnung tritt mit VVirkung vom 15. Juli 

1990 in Kraft. 

München, den 31. Juli 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst 

In Vertretung 

Dr. Thomas Go p p e l, Staatssekretär 

Diese Verordnung wurdp bpreits im Bayerischen Staatsanzeiger 
Nr. 31 vom 3. August 1990 bekanntgemacht. 
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2210-8-2-2-WK 

Achte Verordnung 
zur Änderung der 

Hochschulvergabeverordnung 

Vom 31. Juli 1990 

Auf Grund von Art. 4 Abs.l, Art. 6 Abs. 2 und 3, 
Art. 7 Abs. 2, Art. 8 Abs. 2, Art. 9 und Art. 11 Abs. 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Staatsvertrags 
über die Vergabe von Studienplätzen vom 19. Fe­
bruar 1988 (GVBl S. 18, BayRS 2210-8-2-WK) er­
läßt das Bayerische Staatsministerium für Wissen­
schaft und Kunst folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die Vergabe von Studien­
plätzen durch die Hochschulen (Hochschulverga­
beverordnung - HSchVV) vom 9. Mai 1986 (GVBl 
S.66, BayRS 2210-8-2-2-WK), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 17. Mai 1990 (GVBl S . 156), 
wird wie folgt geändert: 

Nach § 3 wird folgEmder § 3a eingefügt: 

,,§ 3a 

Nachfrist für Dienstpflichtige 
zum Wintersemester 1990/91 

(1) Für das Vergabeverfahren zum Winterseme­
ster 1990/91 gilt abweichend von § 3 Abs. 1 HSch VV 
folgende Regelung: 

1. Bei Bewerbern für Fachhochschulstudiengänge, 
deren Dienstpflicht nach Art. 12a Abs. 1 oder 2 
des Grundgesetzes auf Grund nachträglicher Ver­
kürzung vor dem 1. Oktober 1990 endet und die 
bis zum 15. Juni 1990 noch keinen gültigen Zu­
lassungsantrag für das Wintersemester 1990/91 
bei der Hochschule gestellt haben, muß der Zu­
lassungsantrag für das Wintersemester 1990/91 
bis zum 10. August 1990 bei der Hochschule ein­
gegangen sein (Ausschlußfrist). 

2. Bei Bewerbern für sonstige Studiengänge, deren 
Dienstpflicht nach Art. 12a Abs. 1 oder 2 des 

Grundgesetzes auf Grund nachträglicher Ver­
kürzung vor dem 1. November 1990 endet und die 
bis zum 15 . Juli 1990 noch keinen gültigen Zulas­
sungsantrag für das Wintersemester 1990/91 bei 
der Universität gestellt haben, muß der Zulas­
sungsantrag für das Wintersemester 1990/91 bis 
zum 10. August 1990 bei der Universität einge­
gangen sein (Ausschlußfrist) . 

(2) Mit dem Zulassungsantrag nach Absatz 1 ist 
eine amtliche Bescheinigung vorzulegen, aus der 
hervorgeht, daß auf Grund einer nachträglichen 
Verkürzung der Dienst vor dem 1. Oktober bzw. 
1. November 1990 beendet wird. 

(3) In Studiengängen, in denen die Studien­
plätze in einem landesweiten Verteilungsverfahren 
vergeben werden, wird für die Bewerber, die einen 
gültigen Zulassungsantrag nach den Absätzen 1 
und 2 stellen, ein gesondertes landesweites Vertei­
lungsverfahren durchgeführt. " 

§ 2 

I Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 15. Juni 
1990 in Kraft. 2Sie gilt für das Vergabeverfahren 
zum Wintersemester 1990/91. 

München, den 31. Juli 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst 

In Vertretung 

Dr. Thomas G 0 P P e l, S taa tssekretär 

Diese Verordnung wurde bereits im Bayeri schen S taatsanzeiger 
NI'. 31 vom 3. August 1990 bekanntgemacht. 
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753-1-6-1 

Zweite Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über Pläne und Beilagen 
in wasserrechtlichen Verfahren 

Vom 6. August 1990 

Auf Grund des Art. ;'/7 Abs. 2 Satz 2 des Bayeri­
schen Wassergesetzes (BayWG) erläßt das Bayeri­
sche Staatsministerium des Innern folgende Ver­
ordnung: 

§ 1 

§ 3 der Verordnung über Pläne und Beilagen in 
wasserrechtlichen Verfahren (WPBV) vom 18. Mai 
1983 (GVBI S.283, BayRS 753-1-6-1), geändert 
durch § 4 der Verordnung vom 27 . September 1985 
(GVBl S. 634), wird wie folgt geändert: 

1. Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

2. Es wird folgender Absatz 2 angefügt: 

,,(2) lIst für ein Vorhaben in wasserrechtlichen 
Verfahren eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen, so sind in die Erläuterung auch 
folgende Angaben aufzunehmen: 

1. Bedarf an Grund und Boden, 

2. Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestand­
teile unter Berücksichtigung des allgemeinen 
Kenntnisstandes und der allgemein aner­
kannten Prüfungsmethoden, soweit dies zur 
Feststellung und Beurteilung aller sonstigen, 
für die Zulässigkeit des Vorhabens erheblichen 
Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt 
erforderlich ist, 

3. ungeachtet des Absatzes 1 Nr.5 die Auswir­
kungen des Vorhabens auf die Umwelt, insbe­
sondere Emissionen, Anfall von Reststoffen 
und von Abfällen, 

4. Beschreibung der Maßnahmen, mit denen er­
hebliche Beeinträchtigungen der Umwelt ver-

mieden, vermindert oder soweit möglich aus­
geglichen werden, sowie der Ersat;<>:maßnah­
men bei nicht ausgleichbaren, aber vorrangi­
gen Eingriffen in Natur und Landschaft, 

5. bei einer Auswahl aus verschiedenen Alterna­
tiven auch Angabe der wesentlichen Auswahl­
gründe unter besonderer Berücksichtigung 
der Auswirkungen auf die Umwelt, 

6. Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zu­
sammenstellung der Angaben aufgetreten 
sind, z. B. technische Lücken oder fehlende 
Kenntnisse. 

2Eine allgemein verständliche Zusammenfas­
sung der Erläuterung ist beizufügen. 3Sind nach 
der Erörterung über die Uinweltverträglichkeits­
prüfung des Vorhabens nach § 5 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung wei­
tere Unterlagen zur Prüfung erforderlich, so sind 
diese auf Verlangen der Kreisverwaltungsbe­
hörde vorzulegen." 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1990 in 
Kraft. 

München, den 6. August 1990 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund Stoiber , Staatsminister 
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1100-3- 1 

Änderung der Geschäftsordnung 
für den Bayerischen Landtag 

Vom 19. Juli .1990 

Die Geschäftsordnung für den Bayerischen 
Landtag wird wie folgt geändert: 

§ 21 Abs. 2 Nr. 11 "Innerdeutsche Entwicklung und 
Grenzlandfragen " . 

München, den 19. Juli 1990 

Der Präsident des Bayerischen Landtags 

Dr. Heubl 

1100-3-1 

Änderung der Geschäftsordnung 
für den Bayerischen Landtag 

Vom 19. Juli 1990 

§ 1 

Die Geschäftsordnung für den Bayerischen 
Landtag in der Fassung vom 1. August 1985 (GVBI 
S . 705 , BayRS 1100-3-1), wird wie folgt geändert: 

1. In § 17 wird Absatz 2 gestrichen. 

2. § 21 wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 2 Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

,, 5. Ernährung, Landwirtschaft und For­
sten, " 

b) Absatz 2 Nr. 10 wird gestrichen. 

c) Absatz 2 Nr.11 wird Nr.l0 und erhält fol­
gende Fassung: 

,,10. Bundes- und Europaangelegenheiten". 

d) Absatz 2 Nr.12 und 13 werden Nummern 11 
und 12. 

e) Es wird folgender Absatz 4 angefügt : 

,,( 4) 1 Der Landtag beruft eine ,Parlamen­
tarische Kontrollkommission' (PKK) für die 
Angelegenheiten des Verfassungsschutzes 
gemäß Art. 18 ff. des Bayerischen Verfas­
sungsschutzgesetzes. 2Soweit dort oder in 
der Geschäftsordnung der PKK nichts Ge­
genteiliges geregelt ist, gelten die Bestim­
mungen über die Ausschüsse. " 

3. § 29 wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 3 wird gestrichen. 

b) Die Absätze 4 und 5 werden die Absätze 3 
und 4. 

4. § 38 wird wie folgt geändert : 
a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"lÜber die Beratungen des Ausschusses 

wird in der Vollversammlung, sofern nach 
§ 63 eine Einzelabstimmung erfolgt, münd­
lich berichtet, es sei denn, die Beschluß­
empfehlungen des Ausschusses kamen ohne 
gegenstimmen zustande." 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,, (2) Erfolgt bei Beschlußempfehlungen 
des Ausschusses, die ohne Gegenstimmen 
zustande kamen, eine Einzelabstimmung, 
gibt der Präsident vor der Abstimmung den 
wesentlichen Inhalt des Antrags bekannt. " 

5. § 45 wird wie folgt geändert : 

a) Nach Satz 1 werden folgende neue Sätze 2 
und 3 eingefügt: 
,,2Der Auftrag ist konkret festzulegen. 3Die 
Beendigung der Tätigkeit einer Kommission 
wird durch Beschluß des Landtags festge ­
stellt. " 

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 4. 

6. Dem § 49 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

,,(7) 1 Werden nur von den Fraktionen Listen 
eingereicht und beschließt der Ältestenrat, die 
Vorschläge der Fraktionen unter Berücksichti­
gung ihrer Stärke zu einem gemeinsamen Wahl­
vorschlag zusammenzufassen, so stimmt die 
Vollversammlung darüber in einfacher Form 
ab. 2Dies' gilt nicht, wenn eine Fraktion oder 
mindestens 20 Abgeordnete bis zum Beginn der 
Wahl widersprechen. " 

7. § 63 wird wie folgt neu gefaßt: 

,, § 63 
Behandlung der Anträge 

(1) lAnträge, die keinen Gesetzentwurf ent­
halten, werden vom Präsidenten einem Aus-
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schuß oder mehreren Ausschüssen überwiesen. 
2Diese Anträge werden in den Ausschüssen 
grundsätzlich abschließend erörtert. 3In fol­
genden Fällen entscheidet die Vollversamm­
lung einzeln über diese Anträge: 

a) In den Ausschüssen sind unterschiedliche 
Voten abgegeben, 

b) der Ältestenrat bestimmt die Behandlung 
der Anträge im Plenum oder 

c) ein Abgeordneter beantragt bis spätestens 
Montag, 14.00 Uhr der Sitzungswoche beim 
Präsidenten schriftlich die Behandlung. 

4 Über diese An träge findet in der Voll versamm­
lung' sofern diese keine andere ~ehandlung be­
schließt, nur eine Lesung statt. 5Uber alle ande­
ren Anträge, die in einer der Tagesordnung bei­
gegebenen Liste aufgeführt werden, entschei­
det der Landtag in einer Gesamtabstimmung. 

(2) 1 Ein Antrag kann nur mit dem Einver­
ständnis der Antragsteller bzw. der Mehrheit 
der Ausschußmitglieder der Fraktion, der die 
Antragsteller angehören, wesentlich geändert 
werden. 2Wird dieses Einverständnis verwei­
gert, ist nur die Ablehnung des Antrags mög­
lich, wenn sich für die Annahme des Antrags in 
unveränderter oder nur unwesentlich geänder­
ter Fassung keine Mehrheit findet. 

(3) 1 Verlangen eine Fraktion oder 20 Abge­
ordnete die sofortige Behandlung einer von den 
Antragstellern als dringlich bezeichneten An­
gelegenheit, die keine Gesetzesvorlage enthält, 
so muß diese vom Präsidenten, sofern er die 
Dringlichkeit bejaht, sofort auf die Tagesord­
nung der Vollversammlung gesetzt werden, 
wenn der Antrag während einer Vollversamm­
lung eingereicht wird, und zwar bei Sitzungs­
folge Dienstag/Mittwoch bis spätestens Diens­
tag 17.00 Uhr und bei Sitzungsfolge Donners­
tag/Freitag bis spätestens Mittwoch 17.00 Uhr. 
2Dringlichkeitsanträge anderer Abgeordneter 
oder Fraktionen zum gleichen Thema können 
bis spätestens 12.00 Uhr des folgenden Tages 
nachgereicht werden. 3Die Vollversammlung 
hat die Möglichkeit, den Antrag bzw. die An­
träge der Ausschußberatung zu überweisen. 

(4) ITagt die Vollversammlung im Zeitpunkt 
der Einreichung eines von den Antragstellern 
als dringlich bezeichneten Antrags nicht oder 
wird der Antrag während einer Sitzungsfolge 
verspätet oder wird er während einer einge­
schobenen Vollsitzung eingereicht, so über­
weist der Präsident den Antrag nach Prüfung 
der Dringlichkeit an die zuständigen Aus­
schüsse. 2Die Ausschußvorsitzenden haben, 
wenn der Präsident die Dringlichkeit bejaht 
hat, die Beratung des Antrags auf die Tagesord­
nung der nächsten Sitzung zu setzen. 3Dasselbe 
gilt, wenn die Vollversammlung einen dring­
lichen Antrag der Ausschußberatung zugewie­
sen hat. 

(5) Gegen eine die Dringlichkeit verneinende 
Entsc:heidung des Präsidenten ist Einspruch 
zum Altestenrat möglich, der abschließend ent­
scheidet. 

(6) Dringlich ist ein Antrag dann, wenn er 
bei Behandlung im grundsätzlich vorgeschrie­
benen Verfahren gegenstandslos würde. 

(7) Anträge, de~en Dringlichkeit vom Präsi­
denten oder vom Altestenrat (Absatz 5) bejaht 
worden ist, dürfen nur mit einer 2/3-Mehrheit der 
anwesenden Abgeordneten vertagt werden." 

8. Dem § 68 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,,(3) llnterpellationen sind nur zulässig für 
Angelegenheiten, in denen die Staatsregierung 
unmittelbar oder mittelbar zuständig ist. 2Un­
zulässige Interpellationen soll der Präsident 
zurückweisen. 3Gegen diese Entscheidung ist 
Einspruch zum Ältestenrat möglich, der ab­
schließend entscheidet." 

9. § 69 erhält folgende Neufassung: 

,,§ 69 

Behandlung von Interpellationen 

(1) Interpellationen müssen vom Präsiden­
ten sofort der Staatsregierung mitgeteilt und 
auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung ge­
setzt werden, es sei denn, daß sich die Interpel­
lanten mit einer Verschiebung einverstanden 
erklären. 

(2) In der Sitzung stellt der Präsident an die 
Staatsregierung die Frage, ob und wann sie die 
Interpellation beantworten kann oder aus wel­
chem Grund eine Beantwortung nicht möglich 
erscheint. 

(3) 1 Interpellationen werden, sofern bei der 
Einreichung nicht ausdrücklich die Behand­
lung im Plenum beantragt wird, in dem für den 
Sachkomplex zuständigen Ausschuß oder 
durch Beschluß des Ältestenrats in einer ge­
meinsamen Sitzung mehrerer Ausschüsse be­
handelt. 2Für diesen Fall wird folgendermaßen 
verfahren: 

a) Die Frage wird schriftlich gestellt und die 
Antwort allen Abgeordneten mitgeteilt. 

b) Über die Sitzung wird ein Wortprotokoll ge­
fertigt. 

c) Die eventuelle Vereinbarung einer Redezeit 
bleibt der Entscheidung des Ausschusses 
bzw. der Ausschüsse vorbehalten. 

d) Wird die Interpellation nicht innerhalb einer 
Frist von sechs Wochen behandelt, so legt 
auf Antrag der Interpellanten der Ältesten­
rat einen Termin für die Behandlung fest. 

(4) Wird die Behandlung der Interpellation 
in der Vollversammlung beantragt, so wird fol­
gendermaßen verfahren: 

a) Für die Rededauer gilt § 108 entsprechend. 

b) An die Beantwortung schließt sich eine Be­
sprechung an, wenn sie von einer Fraktion 
oder 20 Abgeordneten verlangt wird. 

(5) 1 Die Interpellation kann von einem Inter­
pellanten begründet werdep. 2Verlesung, Be­
gründung und Beantwortung der Interpella­
tion sollen in einer Sitzung erfolgen. 
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10. § 71 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

" 1 Lehnt die Staatsregierung überhaupt oder 
für die nächsten sechs Wochen die Beantwor­
tung einer Interpellation ab, so muß die Inter­
pellation auf Verlangen der Interpellanten in 
der Ausschußsitzung oder Sitzungsfolge bera­
ten werden, die auf den Zeitpunkt des Ablaufs 
der Sechs-Wochen-Frist folgt. " 

11. § 72 wird ersatzlos gestrichen. 

12. § 73 erhält folgende Neufassung: 

,, § 73 

Fragestunde 

(1) I Bei jeder Sitzungsfolge der Vollver­
sammlung - ausgenommen bei den nicht im 
Jahresplan vorgesehenen Sitzungen - findet 
eine Fragestunde statt, in der jeder Abgeord­
nete berechtigt ist , eine mündliche Anfrage an 
die Staatsregierung zu stellen. 2Die beabsich­
tigte Anfrage muß schriftlich, spätestens am 
Montag der Sitzungswoche 12.00 Uhr in drei­
facher Fertigung beim Landtagsamt eingereicht 
werden. 3Sie wird zu Beginn der Sitzungsfolge 
an die Abgeordneten verteilt. 4Der Aufruf der 
Fragen erfolgt in der vom Präsidenten festgeleg­
ten Reihenfolge. "Dabei sind der Sachzusam­
menhang der Fragegebiete und das Stärkenver­
hältnis der Fraktionen zu berücksichtigen. 6Im 
Fall der Verhinderung eines Fragestellers einer 
Fraktion kann diese einen anderen Abgeordne­
ten als Ersatzmann benennen . 

(2) 1 Die Fragestunde soll bei Sitzungsfolge 
Dienstag/Mittwoch einen Zeitraum von 90 Mi­
nuten und bei Sitzungsfolge Donnerstag/Frei­
tag einen solchen von 45 Minuten nicht über­
schreiten. 2Mündliche Fragen, die wegen des 
Ablaufs der Fragestunde nicht aufgerufen wer­
den können , werden zusammen mit der dem 
Präsidenten innerhalb von 48 Stunden zu über­
mittelnden Antwort der Staatsregierung als 
Anlagen zum Sitzungsbericht abgedruckt . 
3Dies gilt nicht, wenn der Fragesteller dem Prä­
sidenten bis zum Ende der Sitzung erklärt, er 
wünsche eine Beantwortung in der nächsten 
Fragestunde. 4Fragen, deren Beantwortung in 
der nächsten Fragestunde gewünscht wird, 
haben in dieser den Vorrang; das Recht des 
Fragestellers, in der nächsten Fragestunde 
nach § 73 Abs . 1 eine weitere Frage zu stellen, 
bleibt unberührt. " 

13 . § 74 wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

,, 3Sie sind nur zulässig für Angelegenheiten, 
in denen die Staatsregierung unmittelbar 
oder mittelbar zuständig ist. " 

b) Absatz 2 Satz 1 und 2 erhalten folgende Neu­
fassung: 

"IDie Zahl der Zusatzfragen soll drei, bei 
mehreren, den gleichen Gegenstand betref­
fenden Fragen, insgesamt zehn nicht über­
steigen. 2Dem Fragesteller steht in jedem 
Fall eine Zusatzfrage zu." 

Satz 3 ist zu streichen. 

c) § 74 Abs. 3 erhält folgende Neufassung: 

,, (3) Fragen oder Zusatzfragen, die nach 
Form oder Inhalt einen Mißbrauch des Fra­
gerechts darstellen oder die Voraussetzun­
gen nach Absatz 1 oder Absatz 2 nicht erfül­
len, kann der Präsident zurückweisen. 21m 
Fall einer auf Absatz 1 oder Absatz 2 gestütz­
ten Zurückweisung entscheidet auf Antrag 
des Fragestellers die Vollversammlung ohne 
Aussprache. 31m Fall einer Zurückweisung 
wegen Mißbrauchs findet § 68 Abs. 2 sinnge­
mäß Anwendung." 

14. § 75 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 
eingefügt: 

,,3Für die Aufteilung der Redezeit auf die 
Fraktionen gilt § 109 Abs . 1 entsprechend." 

b) Es wird folgender Absatz 6 angefügt : 

,, (6) lIst die Vollversammlung nur für 
einen Tag (eingeschobene Sitzung) oder nach 
der Jahresplanung nur für Donnerstag/Frei­
tag anberaumt, findet keine Aktuelle Stunde 
statt. 2Der Altestenrat kann Ausnahmen be­
schließen . " 

15. § 76 wird wie folgt geändert: 

Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

,, (3) Anfragen, die nach Form oder Inhalt 
einen Mißbrauch darstellen, werden gemäß 
§ 68 Abs . 2, Anfragen zu Angelegenheiten, in 
denen die Staatsregierung weder unmittelbar 
noch mittelbar zuständig ist, gemäß § 68 Abs. 3 
behandelt. " 

16. § 132 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt: 

,,(4) lAbstimmungen über die Einzel­
pläne des Staatshaushalts erfolgen in der 
Weise, daß über die Entwürfe in der Fassung 
der Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanzfragen abge­
stimmt wird. 2Mit dieser Abstimmung fin­
den zugleich die vom Ausschuß für Staats­
haushalt und Finanzfragen abgelehnten Än­
derungsanträge ihre Erledigung, sofern 
nicht die Antragsteller bis zum Beginn der 
Sitzungsfolge schriftlich Einzelabstimmung 
verlangt haben. " 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

§ 2 

Diese Regelung tritt am 1. August 1990 in Kraft. 

München, den 19. Juli 1990 

Der Präsident des Bayerischen Landtags 

Dr. Heubl 
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